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Schkopau, 21.02.2023 

Gemeinde Schkopau           

Vorsitzender des Ausschusses für Ordnung, Feuerwehr, Umwelt, Seen und Tourismus der 

Gemeinde Schkopau 

Bekanntmachung 
Einladung 

 

Zu der 21. Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Feuerwehr, Umwelt, Seen und Tourismus 

der Gemeinde Schkopau lade ich Sie am 

 

Dienstag, den 07.03.2023 um 18:30 Uhr 

nach  06258 Schkopau - OT Knapendorf, Altes Dorf 2, Feuerwehr  

herzlich ein. 

 

Tagesordnung: 

 

I. Öffentlicher Teil 

TOP    1 .  Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden       

TOP    2 .  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der 

Beschlussfähigkeit       

TOP    3 .  Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung       

TOP    4 .  Informationen zur Umverlegung der Laucha       

TOP    5 .  Einwohnerfragestunde       

TOP    6 .  Entscheidung über die Einwendungen zur Niederschrift und Beschlussfassung über 

die Niederschrift der 20. Sitzung vom 24.01.2023 (öffentlicher Teil)       

TOP    7 .  Bericht des Bürgermeisters       

TOP    8 .  Bekanntgabe von (amtlichen) Mitteilungen       

TOP    9 .  Bericht des Gemeindewehrleiters / des Gemeindejugendwartes       

TOP    10 .  Protokollkontrolle       

TOP    11 .  Vorstellung der Feuerwehr Knapendorf       

TOP    12 .  Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schkopau 

Vorlage: IV/115/2023       

TOP    13 .  Antrag der Fraktion Pro Bürger / Grüne / Linke - Einstellung eines hauptamtlichen 

Gerätewartes für das Sachgebiet Feuerwehr       

TOP    14 .  Sachstand Brandschutzbedarfsplan       

TOP    15 .  Informationen der Verwaltung       

TOP    16 .  Anfragen und Anregungen       

TOP    17 .  Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung       

 

II. Nicht öffentlicher Teil 
TOP    18 .  Eröffnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung       

TOP    19 .  Entscheidung über die Einwendungen zur Niederschrift und Beschlussfassung über 

die Niederschrift der 20. Sitzung vom 24.01.2023 (nicht öffentlicher Teil)       

TOP    20 .  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen       

TOP    21 .  Schließung der Sitzung       

 

gez. Andreas Rattunde 

Vorsitzender des Ausschusses für Ordnung, Feuerwehr, Umwelt, Seen und Tourismus 
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Bekanntmachung 
Durchführung der Deichschau 2023 

 
Gemäß Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt dem § 94 Abs. 7 

werden folgende Deichabschnitte der  

 
Weißen Elster der Gemeinde Schkopau  

 
zu folgenden Daten und Zeiten geschaut: 

 

20.03.2023 
 

Deiche Abschnitt Länge Uhrzeit Treffpunkte 

Süddeich Kollenbey – Straßenbrücke Lochau 3,4 09:00 Flutbrücke Kollenbey 

Norddeich Straßenbrücke Lochau – Deichende Döllnitz 3,7 10:00 Straßenbrücke Lochau 

Süddeich Straßenbrücke Lochau – Flutbrücke Raßnitz 3,4 11:00 Straßenbrücke Lochau 

Norddeich Flutbrücke Raßnitz – Straßenbrücke Lochau 3,4 12:00 Flutbrücke Raßnitz 

 

27.03.2023 
 

Deiche Abschnitt Länge Uhrzeit Treffpunkte 

Süddeich Flutbrücke Raßnitz – Flutbrücke Oberthau 4,0 09:00 Flutbrücke Raßnitz 

Süddeich Flutbrücke Oberthau – A 9 3,0 10:00 Flutbrücke Oberthau 

Norddeich A 9 – Flutbrücke Oberthau 3,0 11:00 A 9 Norddeich 

Norddeich Flutbrücke Oberthau – Flutbrücke Raßnitz 4,0 12:00 Flutbrücke Oberthau 

 

Die Schaukommission hat gemäß den §§ 94 und 95 des Wassergesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt das Recht: 

 
- Grundstücke zu betreten, Gewässer zu befahren und Anlagen zu kontrollieren 
- Einsicht in Bestands- und Betriebsunterlagen von wasserwirtschaftlichen Anlagen zu 

nehmen 
- Eine Demonstration der Funktionsfähigkeit von wasserwirtschaftlichen Anlagen zu 

veranlassen, soweit dies für die Durchführung der Schau erforderlich ist 
 

Eigentümer und Anlieger haben entlang der Deiche die Wege für die Durchführung der Schau 
freizuhalten, sowie Vorsorge hinsichtlich des ungehinderten Betretens des Grundstücks zu 

gewährleisten. 
 

Jeder Bürger hat die Möglichkeit, auf eigene Gefahr und Kosten, an der Deichschau teilzunehmen. 
Mit Fragen und Hinweisen zum betreffenden Deichabschnitt wenden Sie Sich bitte an die zuständige 

Gemeindeverwaltung oder schriftlich an: 
 

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft 
Sachsen-Anhalt 

Flussbereich Merseburg 
Willi-Brundert-Straße 14 

06132 Halle (Saale) 
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Bekanntmachung 

Durchführung der Deichschau 2023 

 
Gemäß Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt dem § 94 Abs. 7 

werden folgende Deichabschnitte der  

 
Saale der Gemeinde Schkopau  

 
zu folgenden Daten und Zeiten geschaut: 

 

22.03.2023 
 

Deiche Abschnitt Länge Uhrzeit Treffpunkte 

Deich Hohenweiden Deichanfang Rattmannsdorf 0,4 09:00 Hohenweiden OT 
Rattmannsdorf 

Deich Röpzig Von Röpziger Brücke - Saalealtarm 2,7 10:00 Röpziger Brücke 

 
 

Die Schaukommission hat gemäß den §§ 94 und 95 des Wassergesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt das Recht: 

 
- Grundstücke zu betreten, Gewässer zu befahren und Anlagen zu kontrollieren 
- Einsicht in Bestands- und Betriebsunterlagen von wasserwirtschaftlichen Anlagen zu 

nehmen 
- Eine Demonstration der Funktionsfähigkeit von wasserwirtschaftlichen Anlagen zu 

veranlassen, soweit dies für die Durchführung der Schau erforderlich ist 
 

Eigentümer und Anlieger haben entlang der Deiche die Wege für die Durchführung der Schau 
freizuhalten, sowie Vorsorge hinsichtlich des ungehinderten Betretens des Grundstücks zu 

gewährleisten. 
 
 

Jeder Bürger hat die Möglichkeit, auf eigene Gefahr und Kosten, an der Deichschau teilzunehmen. 
Mit Fragen und Hinweisen zum betreffenden Deichabschnitt wenden Sie Sich bitte an die zuständige 

Gemeindeverwaltung oder schriftlich an: 
 

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft 
Sachsen-Anhalt 

Flussbereich Merseburg 
Willi-Brundert-Straße 14 

06132 Halle (Saale) 
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Öffentliche Bekanntgabe des Referates Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur Vorprüfung nach den §§ 7 und 9 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens zum Antrag der Dow Olefinverbund GmbH in 06258 Schkopau 
auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur 
wesentlichen Änderung einer Anlage zur Lagerung, Be- und Entladen von Stoffen und 
Gemischen mit einer Lagerkapazität von 19.150 m³ in 06258 Schkopau, Landkreis 
Saalekreis 

 
Die Dow Olefinverbund GmbH im Werk Schkopau, Straße B 13 in 06258 Schkopau 
beantragte mit Schreiben vom 16.11.2021 (Posteingang 30.11.2021) beim 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung einer 
 

Anlage zur Lagerung, Be- und Entladen von Stoffen und Gemischen mit einer 
Lagerkapazität von 19.150 m³; 

hier: 
Umwidmung zweier Tanks und Erhöhung der Lagerkapazität von Vinylacetat auf 

insgesamt 730 t 
 

auf dem Grundstück in 06258 Schkopau,  
 
Gemarkung:  Korbetha,  
Flur:   1,  
Flurstück: 209. 
  
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im Rahmen einer Vorprüfung nach 
den §§ 7 und 9 UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist.  
 
Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorhabens sowie der getroffenen 
Vorkehrungen ergeben sich folgende wesentliche Gründe für die Feststellung: 

- Durch das Vorhaben finden keine baulichen Veränderungen der Anlage statt. Da die 
zur Lagerung von Vinylacetat genutzten Behältern (Tanks) bereits Bestandteil der 
Anlage sind, sind mit dem Vorhaben keine zusätzlichen Versiegelungen von Boden 
und Eingriffe in den Naturraum verbunden. 

- Die Anlage ist Bestandteil eines Betriebsbereiches gemäß § 1 Abs. 1 Störfall-
Verordnung (12. BlmSchV) und bildet auf Grund der im Tanklager vorhanden 
Stoffmenge einen Betriebsbereich der oberen Klasse (erweiterte Pflichten) gemäß § 
2 Satz Ziffer 2 der 12. BImSchV. Die Anlagenbetreiberin hat entsprechend einen 
Sicherheitsbericht gemäß § 9 der 12. BImSchV erstellt, der entsprechend 
fortgeschrieben wird. Mit der Erhöhung der Lagerkapazität an Vinylacetat ergeben 
sich keine Änderungen an den im Sicherheitsbericht enthaltenen Störfallszenarien. 

 
 
 

http://homenet.lvwa.lsa-net.de/rphalle/homenet/publikationen/logo_lvwa/grafik/LVwA_bmp.bmp
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- Beim Betrieb der Anlage entsteht kein Abwasser. Die abflusslosen Gleis- und 
Pumpen-tassen sowie Gruben dienen zum Sammeln von Leckagen und 
Niederschlagswasser. Das dort gesammelte Wasser wird beprobt und abhängig von 
dem Resultat der Beprobung entweder in das Kanalnetz des Chemieparks 
abgegeben oder in Tankwagen gepumpt und entsprechend entsorgt. Es werden 
keine neuen Auffangtassen durch das Vorhaben errichtet. Die bestehende 
Pumpentasse, auf der die beiden neuen Exportpumpen entstehen, wird einer 
Sanierung entsprechend den wasserrechtlichen Anforderungen unterzogen. 

- Die beiden erdgedeckten Tanks bestehen aus korrosionsbeständigem Stahl und sind 
doppelwandig ausgeführt, sodass Undichtheiten des Behälters rechtzeitig erkannt 
und geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. 

- Im bestimmungsgemäßen Betrieb besitzt die Anlage keine Emissionsquellen von 
Luftschadstoffen. Mit der Tankdruckregelung der bereits bestehenden Tanks werden 
Druckunterschiede wie z. B. Tag/Nacht-Temperaturschwankungen ausgeglichen und 
zur Thermischen Abgasreinigung (TAR Mitte) abgeleitet. Die Entladung von 
Vinylacetat erfolgt im Gaspendelverfahren. Das durch die Befüllung der Tanks 
verdrängte Gasvolumen wird in den Kesselwagen zurückgeführt. Damit entstehen 
keine Abgasemissionen und zusätzliche Emissionen durch die Erhöhung der 
Entladungsraten sind ausgeschlossen. Auch die Nutzung der beiden Tanks wird 
keine zusätzlichen Abgasemissionen verursachen, da diese ebenfalls an das 
Gaspendelsystem angeschlossen sind. 

- Durch die geplanten Änderungen in der Anlage werden zwei neue Pumpen installiert. 
Die modernen, emissionsfreien Pumpen werden keinen relevanten Anstieg des 
flächenbezogenen immissionswirksamen Schallleistungspegels hervorrufen. 
Erheblich nachteilige Auswirkungen hervorgerufen durch Lärm im Bereich der 
nächsten Wohnbebauung sind somit nicht zu erwarten. 

- Mit der geplanten Änderung der Anlage findet auch eine Erhöhung der 
Umschlagskapazität durch Erhöhung der Anzahl der zu entladenden Kesselwagen 
(KWG) statt. Bereits in den vorliegenden Lärmgutachten aus den Jahren 1996 und 
1998 war die Entladung von 4 Kesselwagen pro Tag für die Anlage betrachtet 
worden. Mit der Auswertung dieser Lärmgutachten wurde bereits geschlussfolgert, 
dass durch die Anlage erheblich nachteilige Auswirkungen durch Lärm im Bereich der 
nächsten Wohnbebauung auszuschließen sind. Derzeit erfolgt an der Anlage die 
Entladung von ca. 460 Kesselwagen pro Jahr, was nur etwa 1,3 Kesselwagen pro 
Tag entspricht. Selbst bei einer Zunahme der Entladung auf 2,2 Kesselwagen pro 
Tag, was der antragsgemäßen Erhöhung der Umschlagkapazität entspricht, werden 
die in den Lärmgutachten angesetzten Entladefrequenzen von 4 Kesselwagen pro 
Tag nicht erreicht. 

- Relevante Wirkfaktoren auf das Klima werden durch das Vorhaben nicht 
hervorgerufen, da der Betrieb des Tanklagers keine relevanten Emissionen 
verursacht. 

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die Feststellung auf einer 
Vorprüfung, so ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen 
Verfahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur daraufhin zu überprüfen, ob die 
Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt worden ist und ob das 
Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 
 

 

 


